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Betreff: Festlegung der Gebührensätze 2014 für die Erhebung von 

Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser 
 

 

FB/Az.: II / 700.30 
 

 

Produkt: 56/11.003 Abwasserbeseitigung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:    

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:     

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:    
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der bestätigend zur Kenntnis genommenen Gebührenkalkulation werden die 
Gebührensätze für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanla-
ge mit Wirkung vom 01.01.2014 wie folgt beschlossen: 
 

a) Gebühr je m3 Schmutzwasser jährlich 2,40 €/m3, 
b) Gebühr je m2 bebauter und/oder befestigter Fläche 0,69 €/m2. 

 
 

 

Sachverhalt: 
 
Seit dem 01.01.2000 werden in der Gemeinde Rosendahl die Gebühren für die Inan-
spruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage als getrennte Gebühren für Schmutz-
wasser und für Niederschlagswasser erhoben. 
 
Die Gebührensätze wurden nunmehr für das Jahr 2014 neu kalkuliert. Die Kalkulationsun-

terlagen sind dieser Vorlage als Anlage I beigefügt.  
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Aufgrund der durchgeführten Kalkulation ergeben sich für das Jahr 2014 ohne Berück-
sichtigung von Über-/Unterdeckungen nachfolgende kostendeckende Gebührensätze:  
 
a) Gebühr je m3 Schmutzwasser jährlich 2,408 €/m3, 
b) Gebühr je m2 bebauter und/oder befestigter Fläche 0,691 €/m2. 
 
Die Nachkalkulation 2012 hat sich gegenüber der Sitzungsvorlage VIII/589, welche dem 
Ver- und Entsorgungsausschuss in der Sitzung am 10.10.2013 zur Kenntnis gegeben 
worden ist, im Punkt „Sonstige öffentliche Abgaben“ (Kalkulationsübersicht Nachkalkula-
tion Zeile 7) geändert. Hierunter werden die Abwasserabgabe, die Erschwererbeiträge 
und die Kleineinleiterabgabe gebucht. Zum Zeitpunkt der Sitzung lagen aktuelle Beschei-
de für das Jahr 2012 für den Bereich der Abwasserabgabe noch nicht vor und hier konnte 
somit lediglich der Betrag der Rückstellung für die Abwasserabgabe (11.500 € für die 
Kläranlage Holtwick und 38.000 € für die Kläranlage Osterwick) eingerechnet werden. In 
der Zwischenzeit liegen diese Bescheide vor. Für die Kläranlage Holtwick ergibt sich 
demnach ein Betrag in Höhe von 12.476,30 € und für die Kläranlage Osterwick ein Betrag 
in Höhe von 12.154,10 €. Die Abwasserabgabe für die Kläranlage Osterwick fällt durch 
die Maßnahmen zur Verbesserung der Abwasserreinigung (EMSR-Technik) deutlich nied-
riger aus als angenommen. 
 
Für den Bereich der Schmutzwassergebühr ergibt sich dadurch für das Jahr 2012 nicht 
mehr eine Unterdeckung in Höhe von 12.568,04 €, sondern eine Überdeckung in Höhe 
von 4.450,76 €. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr reduziert sich die Unterde-
ckung von 10.682,55 € auf nur noch 2.831,74 €.  
 
Gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) sind Kostenüber-/unterdeckungen am Ende eines Kalkulations-
zeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Im Bereich der Schmutz- 
und Niederschlagswassergebühren sind festgestellte und noch nicht abgewickelte Über-/ 
Unterdeckungen aus dem Jahr 2012 wie folgt zu berücksichtigen:  
 
 Schmutzwasser:   4.450,76 € 
 Niederschlagswasser:  -2.831,74 € 
   -1.619,02 € 

(siehe hierzu auch Teil D der Kalkulationsunterlagen).  
 
 
Ein Ausgleich, das heißt die Gebühren erhöhende Berücksichtigung der v.g. Über- und  
Unterdeckung, hat somit spätestens im Rahmen der Festlegung der Gebührensätze für 
das Jahr 2016 zu erfolgen.  
Da für das Jahr 2013 eine vorsichtig geschätzte Gesamtüberdeckung von rd. 5.900 € 
erwartet wird (siehe hierzu auch Sitzungsvorlage VIII/589; Sitzung des VEA vom 
10.10.2013), wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, sämtliche vorstehende Über- und 
Unterdeckungen im Zuge der Festsetzung der Gebührensätze für das Jahr 2014 zu be-
rücksichtigen.  
 
Für die Erhebung von Gebühren im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbe-
seitigung werden daher für das Jahr 2014 folgende Gebührensätze vorgeschlagen: 
 

a) Gebühr je m3 Schmutzwasser jährlich 2,40 €/m3 (derzeit = 2,03 €/m3), 

b) Gebühr je m2 bebauter und/oder befestigter Fläche 0,69 €/m2 (derzeit = 0,64 €/m2). 
 
Die Steigerung der Schmutzwassergebühren um 0,37 €/m³ sowie der Niederschlagswas-
sergebühren um 0,05 €/m² resultieren aus gestiegenen Gesamtkosten in Höhe von rund 
85.100 € im Vergleich zur Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2013. Veränderungen 
ergeben sich vor allem bei den Personalaufwendungen (+18.700 €), den Stromkosten (+ 
24.800 €), der Klärschlammentsorgung (+ 11.000 €) den Nutzungsentgelten KAIRO (- 
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9.700 €), den Leistungsverrechnungen (+ 9.200 €) und den kalkulatorischen Kosten (+ 
36.400 €) Hinzu kommen insgesamt Kostensenkungen in Höhe von 5.300 € bei verschie-
denen weiteren Positionen. 
 
In den Kalkulationen für die Gebührensätze der Jahre 2012 und 2013 konnten jeweils 
höhere Überdeckungen aus Vorjahren zurückgegeben werden bei niedrigeren Gesamt-
kosten, sodass insbesondere die Gebührensätze der Schmutzwassergebühr in den letz-
ten beiden Jahren niedrig gehalten werden konnten.  
 

Jahr SW NW SW NW SW NW 

  
Kostendeckender 

Gebührensatz 
Gebührensatz  

mit Unter-/Überdeckung 
Gebührensatz  
lt. Beschluss 

2014 2,408 €  0,691 €  2,396 €  0,693 €  2,40 €  0,69 €  

      Überdeckung 2012  Unterdeckung 2012      

2013 2,282 €  0,667 €  2,067 €  0,631 €  2,03 €  0,64 €  

      Überdeckung 2011  Überdeckung 2011      

2012 2,282 €  0,676 €  2,028 €  0,659 €  2,03 €  0,64 €  

      
Überdeckung 
2009+2010  Überdeckung 2010      

2011 2,352 €  0,679 €  2,352 €  0,642 €  2,36 €  0,64 €  

       --  Unterdeckung 2009      

2010 2,540 €  0,689 €  2,465 €  0,639 €  2,44 €  0,64 €  

      Überdeckung 2008  Überdeckung 2008      

2009 2,503 €  0,673 €  2,434 €  0,694 €  2,44 €  0,69 €  

      
Überdeckung 2007,  
Unterdeckung 2006  

Überdeckung 2007,  
Unterdeckung 2006     

2008 2,439 €  0,677 €  2,473 €  0,723 €  2,52 €  0,72 €  

      Unterdeckung 2005  Unterdeckung 2005      

2007 2,349 €  0,632 €  2,529 €  0,713 €  2,52 €  0,72 €  

      Unterdeckung 2004  Unterdeckung 2004      
SW = Schmutzwasser, NW = Niederschlagswasser 

 
Für die Festlegung vorstehender Gebührensätze ist die Satzung über die Erhebung von 
Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kleineinleitergebühren und Gebühren für 

die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen zu ändern (siehe hierzu geson-

derte Sitzungsvorlage VIII/566). 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Brömmel 
Sachbearbeiterin 

Fuchs 
Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I - Kalkulation 2014 Abwasser  
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